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Betrifft 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Beamten-Dienstrechts
gesetz geändert wird; Begutachtung 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz geändert 

wird, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Art. I Z. 3, 5 und 6 (§ 93 Abs. 1 und § 95 Abs. 1 und 3): 

Nach dem vorliegenden Entwurf sollen die angeführten Bestimmungen 

in der Weise ergänzt bzw. abgeändert werden, daß bei der 

Strafbemessung auch generalpräventiven Überlegungen Rechnung 

getragen werden kann. 

Die Berücksichtigung generalpräventiver Gesichtspunkte bzw. auch 

die Absicht, durch die Art und Höhe der Disziplinarstrafe "das. 

Vertrauender Allgemeinheitwiederherzustellen " setzt naturgemäß 

eine Veröffentlichung oder Öffentlichkeit des Disziplinar

verfahrens bzw. die Bekanntgabe der verhängten Strafe voraus. 

Dies würde aber dem ausdrücklichen Verbot des § 128 BDG, wonach 
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Mitteilungen über Disziplinarverfahren und über den Inhalt des 

Erkenntnisses an die Öffentlichkeit ausdrücklich untersagt und 

nach § 301 StGB auch unter Strafdrohung gestellt sind, eindeutig 

widersprechen~ 

I 
Alle diesbezü~lichen Änderungen werden daher aus dem genannten 

Grund und aucl aus gr~ndsätz1ichen Erwägungen (eine korrekte 

Berichterstat ung über anhängige Verfahren und deren Ausgang kann 

- wie die Pra is zeigt - auch durch gesetzliche Maßnahmen nicht 

gewährleistetlwerden) abgelehnt. 

Zu Art. I Z •• (§ 93 Abs. 3): 

Mit dem vorliegenden Änderungsvorschlag soll die 

Disziplinarkommission die Möglichkeit haben, im Spruch des 

Erkenntnisses ausz~sprechen, daß die Dienstbehörde eine 

Versetzung und/oder verwendungsbeschränkung ohne Berücksichtigung 

von Schutzbestimmungen (§ 38 Abs. 2 bis 5 und § 40 Abs. 2) 

verfügen kann. 

I 

Die Ausschalt~ng des Verfahrens nach § 38 Abs. 2 bis 5 und § 

Abs. 2 stelltl eine indirekte Ausdehnung des Strafenkataloges 

40 

dar. 

Die Versetzung und die,Verwendungsbeschränkung dürfen aber auch 

in Hinkunft k~ine - wenn auch nicht ausdrücklich benannte -

Strafmittel s in, weshalb auch die geplante Änderung der 

gegenständli hen Bestimmung abgelehnt werden muß. 
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Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 
dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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LAD-VD-2136/7 

1. An das Prä idium des Nationalrates (25-fach) 
, 

2. an alle VOf Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundes ates 

3. an alle Äm er der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Ver indungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 

24/SN-282/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




